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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1958

Norm

ABGB §918 Ib2

HGB §375

Rechtssatz

Wird die gelieferte Ware vom Käufer beanständet und vom Verkäufer mit der Vereinbarung zurückgenommen, daß der

zu bezahlende Kaufpreis dem Käufer gutgeschrieben werde, diese Gutschrift aber zum Bezug von Waren des

Verkäufers berechtigte, nicht aber an Zahlungsstatt verwendet werden könne so liegt ein unter Aufhebung des

ursprünglichen Kaufvertrages abgeschlossener Spezi:kationskauf im Sinne des § 375 HGB vor. Der Verkäufer kann

vom Käufer Erfüllung nur unter den Voraussetzungen der bezogenen Gesetzesstelle begehren.
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